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BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
V ZB 15/22 

vom 
 

21. Juni 2023 
 

in dem Rechtsstreit 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

ZPO §§ 130d, 233 Ff 

Das Vertrauen auf eine Fristverlängerung kann eine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand nur dann rechtfertigen, wenn der Fristverlängerungsantrag die 
erforderliche Form wahrt. Ob ein nach dem 1. Januar 2022 eingegangener 
Fristverlängerungsantrag formgerecht ist, richtet sich nach § 130d ZPO. 

ZPO § 130d Satz 3 

Unverzüglich ist die Glaubhaftmachung der vorübergehenden Unmöglichkeit 
der Übermittlung eines elektronischen Dokuments nur, wenn sie zeitlich un-
mittelbar erfolgt. Hierbei hängt es von den Umständen des Einzelfalls ab, in-
nerhalb welcher Zeitspanne die Glaubhaftmachung zu erfolgen hat. Unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls kann auch die Nach-
holung der Glaubhaftmachung vor Ablauf einer Woche nicht mehr unverzüg-
lich sein (hier: Nachholung nach zwei Tagen). 

BGH, Beschluss vom 21. Juni 2023 - V ZB 15/22 - LG Hamburg 
 AG Hamburg-Bergedorf 
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Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 21. Juni 2023 durch die 

Vorsitzende Richterin Dr. Brückner, die Richter Dr. Göbel und Dr. Malik und die 

Richterinnen Laube und Dr. Grau 

 

beschlossen: 

 

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts 

Hamburg - Zivilkammer 18 - vom 8. Februar 2022 wird auf Kosten 

des Klägers zurückgewiesen. 

 

Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren beträgt 

13.000 €. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

 Der Kläger hat gegen ein Urteil des Amtsgerichts, mit dem seine Klage 

abgewiesen worden ist, fristgerecht Berufung eingelegt. Mit am Tag des Ablaufs 

der Berufungsbegründungsfrist (18. Januar 2022) in den Briefkasten des Land-

gerichts eingeworfenem Schriftsatz hat er die Verlängerung dieser Frist bean-

tragt. Eine Berufungsbegründung ist nicht zur Akte gelangt. 

 

 Mit Beschluss vom 19. Januar 2022 hat das Landgericht den Antrag auf 

Fristverlängerung zurückgewiesen, da dieser nicht in der seit dem 1. Januar 2022 

vorgeschriebenen elektronischen Form gestellt worden sei. Am selben Tag hat 

der Kläger den Fristverlängerungsantrag (erneut) elektronisch eingereicht. Am 
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Folgetag (20. Januar 2022) hat er Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen 

die Versäumung der Berufungsbegründungsfrist beantragt; zugleich hat sein Pro-

zessbevollmächtigter an Eides Statt versichert, dass am 18. Januar 2022 wegen 

einer defekten Netzwerkkarte keine Internetverbindung bestanden habe und eine 

elektronische Übermittlung des Fristverlängerungsantrags aus technischen 

Gründen vorübergehend nicht möglich gewesen sei. 

 

 Das Landgericht hat die Berufung mit Beschluss vom 8. Februar 2022 we-

gen Versäumung der Berufungsbegründungsfrist als unzulässig verworfen und 

den Wiedereinsetzungsantrag zurückgewiesen. Dagegen wendet sich der Kläger 

mit der Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung der Beklagte beantragt. 

 

 

II. 

 

 Nach Ansicht des Berufungsgerichts ist die Berufungsbegründungsfrist 

des § 520 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht gewahrt. Der Fristverlängerungsantrag sei 

nicht gemäß § 130d Satz 1 ZPO elektronisch übermittelt worden. Die Vorausset-

zungen für eine ausnahmsweise zulässige Ersatzeinreichung nach den allgemei-

nen Vorschriften seien nicht rechtzeitig glaubhaft gemacht worden, da dies spä-

testens am 19. Januar 2022 hätte erfolgen können und müssen. Eine Wiederein-

setzung in den vorigen Stand gemäß § 233 ZPO könne nicht gewährt werden. 

Der Kläger müsse sich das Verschulden seines Prozessbevollmächtigten zurech-

nen lassen.  
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III. 

 

 Die gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 522 Abs. 1 Satz 4 ZPO statt-

hafte Rechtsbeschwerde ist zulässig. Insbesondere ist der gemäß § 574 Abs. 2 

ZPO erforderliche Zulassungsgrund gegeben. 

 

 1. Eine Entscheidung des Senats ist allerdings nicht zur Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung (§ 574 Abs. 2 Alt. 2 ZPO) mit Blick darauf erforder-

lich, dass die Ablehnung der Fristverlängerung entgegen § 520 Abs. 2 Satz 2 

ZPO nicht durch den Vorsitzenden, sondern durch Beschluss der Kammer erfolgt 

ist. Die Ablehnung der Fristverlängerung ist unanfechtbar (§ 225 Abs. 3 ZPO; vgl. 

auch BGH, Beschluss vom 23. Januar 1985 - VIII ZB 18/84, BGHZ 93, 300, 

302 f.). Nach Ablehnung der Verlängerung und Ablauf der (nicht verlängerten) 

Frist bleibt nur ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (vgl. 

BeckOK ZPO/Wulf [1.3.2023], § 520 Rn. 12).  

 

 2. Die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde folgt aber daraus, dass eine 

Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts zur Fortbildung des Rechts erfor-

derlich ist (§ 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 1 ZPO). Denn die Auslegung des Begriffs „un-

verzüglich“ im Sinne von § 130d Satz 3 ZPO ist höchstrichterlich noch nicht ab-

schließend geklärt. 

 

IV. 

 

 Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Die angegriffene Ent-

scheidung beruht nicht auf einer Rechtsverletzung im Sinne von § 576 Abs. 1 

ZPO. Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht den Antrag auf Wiederein-

setzung in den vorigen Stand (§ 233 ZPO) zurückgewiesen und die Berufung 
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mangels Begründung in der gesetzlichen Frist gemäß § 522 Abs. 1 Satz 2 ZPO 

als unzulässig verworfen.  

 

 1. Allerdings rügt die Rechtsbeschwerde zutreffend, dass das Berufungs-

gericht nicht vor Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist entscheiden durfte.  

 

 a) Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht nach ständiger Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts, die Ausführungen der Prozessbeteiligten 

zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Dadurch soll sichergestellt 

werden, dass die Entscheidung frei von Verfahrensfehlern ergeht, die ihren 

Grund in unterlassener Kenntnisnahme und Nichtberücksichtigung des Sachvor-

trags der Parteien haben. In diesem Sinne gebietet Art. 103 Abs. 1 GG in Verbin-

dung mit den Grundsätzen der Zivilprozessordnung die Berücksichtigung jedes 

Schriftsatzes, der innerhalb einer gesetzlichen oder richterlich bestimmten Frist 

bei Gericht eingeht. Danach darf das Gericht über einen Antrag auf Wiederein-

setzung in den vorigen Stand nicht vor Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist ent-

scheiden. Es ist unerheblich, ob es die Sache für entscheidungsreif hält, weil der 

Antragssteller innerhalb der Frist zu den Wiedereinsetzungsgründen ergänzend 

vortragen kann und darf (vgl. zum Ganzen Senat, Beschluss vom 17. Feb-

ruar 2011 - V ZB 310/10, NJW 2011, 1363 Rn. 4; BGH, Beschluss vom 29. No-

vember 2016 - VI ZB 27/15, NJW 2017, 1111 Rn. 5; Beschluss vom 24. Ap-

ril 2018 - VI ZB 48/17, NJW-RR 2018, 1149 Rn. 6, jeweils mwN). 

 

 b) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht bei seiner Entscheidung 

vom 8. Februar 2022 außer Acht gelassen. Die Frist zur Beantragung der Wie-

dereinsetzung beträgt nach § 234 Abs. 1 Satz 2 ZPO einen Monat, wenn die 

Partei verhindert ist, die Frist zur Begründung der Berufung einzuhalten. Sie be-

ginnt mit dem Tag, an dem das Hindernis behoben ist (§ 234 Abs. 2 ZPO). Selbst 
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wenn man insoweit bereits auf den 19. Januar 2022 - den Tag, an dem der Pro-

zessbevollmächtigte des Klägers den Antrag auf Verlängerung der zwischenzeit-

lich abgelaufenen Berufungsbegründungsfrist erstmals elektronisch eingereicht 

hat - abstellen wollte, wäre die Monatsfrist des § 234 Abs. 1 Satz 2 ZPO am 

8. Februar 2022 noch nicht abgelaufen gewesen. 

 

 2. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör setzt indes au-

ßerdem voraus, dass die Partei, die die Frist versäumt hat, vor Ablauf der Wie-

dereinsetzungsfrist noch weiter zu den Wiedereinsetzungsgründen vorgetragen 

hätte, so dass das Gericht den ergänzenden Vortrag bei seiner Entscheidung 

hätte berücksichtigen können. Ist dagegen ausgeschlossen, dass die Partei ihren 

Vortrag zur Begründung des Wiedereinsetzungsantrags hinreichend ergänzt 

hätte, ist der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt (vgl. BGH, Beschluss 

vom 17. April 2012 - VI ZB 44/11, NJW 2012, 2201 Rn. 17; siehe zum Erfordernis 

der Entscheidungserheblichkeit auch Beschluss vom 29. November 2016 - VI ZB 

27/15, NJW 2017, 1111 Rn. 7). So liegt es hier.  

 

 a) Dabei ist unerheblich, dass der Kläger die innerhalb der Antragsfrist 

ebenfalls erforderliche Einreichung einer Berufungsbegründung (§ 236 Abs. 2 

Satz 2 ZPO) unterlassen hat. Mit der Rechtsbeschwerde ist davon auszugehen, 

dass dies auf die verfrühte Verwerfungsentscheidung zurückzuführen ist (vgl. 

BGH, Beschluss vom 24. April 2018 - VI ZB 48/17, NJW-RR 2018, 1149 Rn. 8).  

 

 b) Es ist aber - auch unter Berücksichtigung des Vorbringens der Rechts-

beschwerde - aus Rechtsgründen ausgeschlossen, dass die Voraussetzungen 

für die beantragte Wiedereinsetzung hätten bejaht werden können. Denn der 

Prozessbevollmächtigte des Klägers durfte unter den gegebenen Umständen 

nicht darauf vertrauen, dass seinem Fristverlängerungsantrag stattgegeben und 
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damit eine Einreichung der Berufungsbegründung nach dem 18. Januar 2022 

noch fristgerecht sein würde.  

 

 aa) Zwar darf der Rechtsmittelführer in der Regel auf die Bewilligung einer 

rechtzeitig beantragten ersten Fristverlängerung vertrauen (vgl. Senat, Be-

schluss vom 10. Juni 2010 - V ZB 42/10, NJW-RR 2011, 285 Rn. 8; BGH, Be-

schluss vom 9. Mai 2017 - VIII ZB 69/16, NJW 2017, 2041 Rn. 12; Beschluss 

vom 20. Februar 2018 - VI ZB 47/17, NJW-RR 2018, 569 Rn. 8). Auch kann ein 

vor Fristablauf eingegangener Verlängerungsantrag nach gefestigter höchstrich-

terlicher Rechtsprechung noch nach Fristablauf beschieden werden (grundle-

gend BGH, Beschluss vom 18. März 1982 - GSZ 1/81, BGHZ 83, 217, 221). Das 

Vertrauen auf eine (erste) Fristverlängerung kann eine Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand aber von vorneherein nur dann rechtfertigen, wenn der Fristver-

längerungsantrag die erforderliche Form wahrt. Ob ein - nach gefestigter Recht-

sprechung schriftlich anzubringender (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Januar 1985 

- VIII ZB 18/84, BGHZ 93, 300, 303; Beschluss vom 23. September 2004 - VII ZB 

43/03, juris Rn. 5) - nach dem 1. Januar 2022 eingegangener Fristverlängerungs-

antrag formgerecht ist, richtet sich nach § 130d ZPO. Die elektronische Übermitt-

lung vorbereitender Schriftsätze sowie schriftlich einzureichender Anträge und 

Erklärungen ist seither der gesetzlich vorgeschriebene Regelfall (vgl. Senat, Be-

schluss vom 26. Januar 2023 - V ZB 11/22, BeckRS 2023, 10045 Rn. 21). Dies 

gilt für sämtliche Erklärungen in allen Verfahren der Zivilprozessordnung, die 

schriftlich abzugeben wären, wenn es die Nutzungspflicht gemäß § 130d Satz 1 

ZPO nicht gäbe (vgl. BeckOK ZPO/von Selle [1.3.2023], § 130d Rn. 3).  
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 bb) Eine elektronische - und damit formgerechte - Übermittlung des Ver-

längerungsantrags vor Ablauf der Berufungsbegründungsfrist ist hier unzweifel-

haft nicht erfolgt. Damit könnte ein die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

rechtfertigendes Vertrauen auf die Fristverlängerung nur gerechtfertigt sein, 

wenn die Voraussetzungen für eine Ersatzeinreichung gemäß § 130d Satz 2, 3 

ZPO erfüllt wären. Auch daran fehlt es aber. 

 

 (1) Gemäß § 130d Satz 2 ZPO ist die Übermittlung eines schriftlich einzu-

reichenden Antrags nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wenn die elekt-

ronische Übermittlung aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich 

ist. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder unver-

züglich danach glaubhaft zu machen (§ 130d Satz 3 ZPO). 

 

 (2) Vorliegend ist zwar eine durch den Ausfall der Netzwerkkarte bedingte 

vorübergehende technische Unmöglichkeit im Sinne von § 130d Satz 2 ZPO an-

zunehmen; hiervon ist ersichtlich auch das Berufungsgericht ausgegangen. Der 

Prozessbevollmächtigte des Klägers hat aber die Anforderungen des § 130d 

Satz 3 ZPO nicht erfüllt.  

 

 (a) Gemäß § 130d Satz 3 ZPO bedarf es für die Glaubhaftmachung, die 

nach der Intention des Gesetzgebers möglichst gleichzeitig mit der Ersatzeinrei-

chung erfolgen soll (BT-Drucks. 17/12634 S. 28), einer aus sich heraus verständ-

lichen, geschlossenen Schilderung der tatsächlichen Abläufe oder Umstände, 

deren Richtigkeit der Rechtsanwalt unter Bezugnahme auf seine Standespflich-

ten anwaltlich versichern muss. Stellt der Rechtsanwalt erst kurz vor Fristablauf 

fest, dass eine elektronische Einreichung nicht möglich ist, und verbleibt bis zum 

Fristablauf keine Zeit mehr, die Unmöglichkeit darzutun und glaubhaft zu 

machen, ist die Glaubhaftmachung unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) 
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nachzuholen (vgl. zum Ganzen Senat, Beschluss vom 26. Januar 2023 

- V ZB 11/22, BeckRS 2023, 10045 Rn. 11; BGH, Beschluss vom 15. Dezem-

ber 2022 - III ZB 18/22, WM 2023, 189 Rn. 8; Beschluss vom 21. Septem-

ber 2021  XII ZB 264/22, NJW 2022, 3647 Rn 13 ff.).  

 

 (b) Dahinstehen kann hier, ob die Glaubhaftmachung bereits mit der Er-

satzeinreichung zu erfolgen gehabt hätte (so BGH, Beschluss vom 17. Novem-

ber 2022 - IX ZB 17/22, WM 2023, 198 Rn. 11; aA BAG NZA 2023, 58 Rn. 32 zu 

der mit § 130d Satz 3 ZPO wörtlich übereinstimmenden Regelung in § 46g Satz 4 

ArbGG). Denn jedenfalls sind die geltend gemachten Gründe für die Ersatzein-

reichung nicht unverzüglich danach glaubhaft gemacht worden, sodass die Er-

satzeinreichung unwirksam ist. 

 

 (c) Unverzüglich - und somit ohne schuldhaftes Zögern - ist die Glaubhaft-

machung der vorübergehenden Unmöglichkeit der Übermittlung eines elektroni-

schen Dokuments nur, wenn sie zeitlich unmittelbar erfolgt. Entgegen der Rechts-

beschwerde ist, anders als etwa bei § 121 BGB und auch anders als nach Zu-

rückweisung eines Antrags auf Prozesskostenhilfe, keine gesonderte Prüfungs- 

und Überlegungszeit zu gewähren, sondern der Rechtsanwalt hat die Glaubhaft-

machung gegenüber dem Gericht abzugeben, sobald er Kenntnis davon erlangt, 

dass die Einreichung an einer technischen Störung gescheitert ist und er zu einer 

geschlossenen Schilderung der tatsächlichen Abläufe oder Umstände in der 

Lage ist (vgl. BGH, Beschluss vom 21. September 2022 - XII ZB 264/22, NJW 

2022, 3647 Rn. 17; BAG, NZA 2023, 58 Rn. 38 zu § 46g Satz 4 ArbGG). Hierbei 

ist in die Abwägung einzustellen, dass nach dem Willen des Gesetzgebers die 

Glaubhaftmachung möglichst gleichzeitig mit der Ersatzeinreichung erfolgen und 

die Nachholung der Glaubhaftmachung auf diejenigen Fälle beschränkt sein soll, 
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bei denen der Rechtsanwalt erst kurz vor Fristablauf feststellt, dass eine elektro-

nische Einreichung nicht möglich ist und bis zum Fristablauf keine Zeit mehr ver-

bleibt, die Unmöglichkeit darzutun und glaubhaft zu machen (BT-Drucks. 

17/12634 S. 28; BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2022 - III ZB 18/22, WM 

2023, 189 Rn. 10). Glaubhaft zu machen ist lediglich die technische Unmöglich-

keit einschließlich ihrer vorübergehenden Natur, ohne dass es einer weiteren 

Sachverhaltsaufklärung über deren Ursache bedarf (ebenso BAG aaO; VGH 

München, NVwZ 2022, 1392 Rn. 8; OVG Schleswig, NordÖR 2022, 198, 199, 

jeweils zu § 55d VwGO); es genügt eine (laienverständliche) Schilderung und 

Glaubhaftmachung der tatsächlichen Umstände, die beispielsweise mit Screens-

hots unterlegt werden kann, aber nicht zwingend muss (vgl. Musielak/Voit/Stad-

ler, ZPO, 20. Aufl., § 130d Rn. 3; jurisPK-ERV/Biallaß [14.4.2023], § 130d ZPO 

Rn. 66).  

 

 (d) Der Zeitraum des unverschuldeten Zögerns im Sinne von § 130d 

Satz 3 ZPO ist nach alledem eng zu fassen (vgl. Senat, Beschluss vom 26. Ja-

nuar 2023 - V ZB 11/22, BeckRS 2023, 10045 Rn. 16; BGH, Beschluss vom 

15. Dezember 2022 - III ZB 18/22, WM 2023, 189 Rn. 10; Beschluss vom 

21. September 2022 - XII ZB 264/22, NJW 2022, 3647 Rn. 17). Hierbei hängt es 

von den Umständen des Einzelfalls ab, innerhalb welcher Zeitspanne die Glaub-

haftmachung zu erfolgen hat (vgl. BAG, NZA 2023, 58 Rn. 35 zu § 46g Satz 4 

ArbGG; OLG Braunschweig, NJOZ 2022, 1497 Rn. 49; OVG Rheinland-Pfalz, 

Beschluss vom 8. August 2022 - 8 A 10330/22, juris Rn. 10).  

 

 (aa) Ein allgemeiner Grundsatz, wonach eine Nachholung der Glaubhaft-

machung binnen einer Woche ausreichend sein soll, ist hiermit nicht vereinbar. 

Der in diesem Zusammenhang teilweise erfolgende Hinweis etwa auf § 174 BGB 

und § 174 Abs. 5 SGB IX (vgl. LAG Schleswig-Holstein, NZA-RR 2022, 148 
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Rn. 111 zu § 46g Satz 4 ArbGG; BayVGH, NJW 2022, 3239 Rn. 8 zu § 55d 

VwGO) überzeugt nicht, da diesen Vorschriften, wie § 121 BGB, die hier nicht 

erforderliche Prüfungs- und Überlegungszeit immanent ist.  

 

 (bb) Soweit eine Zeitspanne von einer Woche in höchstrichterlichen Ent-

scheidungen lediglich referiert (so BGH, Beschluss vom 21. September 2022 

 XII ZB 264/22, NJW 2022, 3647 Rn. 17) beziehungsweise als „unter normalen 

Umständen ausreichend“ (so BAG, NZA 2023, 58 Rn. 36 zu § 46g Satz 4 ArbGG) 

erachtet worden ist, waren diese Erwägungen angesichts der unproblematischen 

Überschreitung einer solchen Zeitspanne jedenfalls nicht tragend. Unter Berück-

sichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls kann nach alledem auch die 

Nachholung der Glaubhaftmachung vor Ablauf einer Woche nicht mehr unver-

züglich sein (im Ergebnis ebenso OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 8. Au-

gust 2022 - 8 A 10330/22, juris Rn. 11 zu § 55d VwGO). 

 

 (e) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war der Kläger bereits 

am 19. Januar 2022 in der Lage, die zu der am Vortag erfolgten Ersatzeinrei-

chung führenden Umstände in der vorstehend beschriebenen Weise geschlos-

sen zu schildern und glaubhaft zu machen; dagegen erinnert für sich genommen 

auch die Rechtsbeschwerde nichts. An jenem Tag wurde die Netzwerkkarte sei-

nes Prozessbevollmächtigten getauscht, sodass die Internetverbindung wieder 

funktionierte und die (erneute) Übermittlung des Fristverlängerungsantrags in 

elektronischer Form erfolgen konnte. Zugleich hätte aber die Glaubhaftmachung 

in der vorstehend beschriebenen Form erfolgen können und nach dem Vorge-

sagten auch müssen. Daran fehlt es; die erst einen Tag später - also zwei Tage 

nach der Ersatzeinreichung - gemeinsam mit dem Wiedereinsetzungsantrag 

übermittelte anwaltliche Versicherung war nicht mehr unverzüglich. 
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 (f) Mangels unverzüglicher Glaubhaftmachung der vorübergehenden tech-

nischen Unmöglichkeit ist die Ersatzeinreichung unwirksam (vgl. BGH, Beschluss 

vom 21. September 2022 - XII ZB 264/22, juris Rn. 18). Hierdurch wird die 

Rechtsschutzgewährung nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu 

rechtfertigender Weise erschwert. Erforderlich gemäß § 130d Satz 3 ZPO ist le-

diglich die Glaubhaftmachung der Gründe des § 130d Satz 2 ZPO. Die Verpflich-

tung zur Glaubhaftmachung stellt keine unzumutbaren Anforderungen an den 

Rechtsanwalt, da insoweit eine anwaltliche Versicherung genügt (vgl. Senat, Be-

schluss vom 26. Januar 2023 - V ZB 11/22, BeckRS 2023, 10045 Rn. 18 mwN).  

 

 c) Das Verschulden seines Prozessbevollmächtigten muss sich der Kläger 

zurechnen lassen (§ 233 Satz 1, § 85 Abs. 2 ZPO). Die elektronische Übermitt-

lung vorbereitender Schriftsätze sowie schriftlich einzureichender Anträge und 

Erklärungen gemäß § 130d Satz 1 ZPO ist seit dem 1. Januar 2022 der gesetzlich 

vorgeschriebene Regelfall; diese Rechtslage sowie die Voraussetzungen einer 

ausnahmsweise zulässigen Ersatzeinreichung nach den allgemeinen Vorschrif-

ten gemäß § 130d Sätze 2 und 3 ZPO musste dem Prozessbevollmächtigten des 

Klägers bekannt sein (vgl. Senat, Beschluss vom 26. Januar 2023 - V ZB 11/22, 

BeckRS 2023, 10045 Rn. 21). Es könnte ihn auch nicht entlasten, wenn er im 

Zweifel darüber gewesen wäre, ob er vor der Glaubhaftmachung zunächst Ursa-

chenforschung betreiben und etwa eine Bescheinigung eines EDV-Fachmannes 

vorlegen müsse. Ein darauf bezogener eventueller Rechtsirrtum wäre nicht un-

verschuldet (vgl. Senat, Beschluss vom 26. Januar 2023 - V ZB 11/22, 

BeckRS 2023, 10045 Rn. 26).  
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V. 

 

 Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 

 

 

Brückner                                                 Göbel                                            Malik 

 

                                 Laube                                                  Grau 

Vorinstanzen: 

AG Hamburg-Bergedorf, Entscheidung vom 16.11.2021 - 407a C 10/19 -  
LG Hamburg, Entscheidung vom 08.02.2022 - 318 S 86/21 -  
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